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Samtgemeinde Dahlenburg 
- Der Samtgemeindebürgermeister - 

 

Informationsblatt 
zur Erhebung von personenbezogenen Daten  

Art. 12, 13 & 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 

Verfahren: 
 

Meldepflichtige Personen 

Verarbeitungstätigkeiten: Erfassen, Bearbeiten, Speichern und Übermitteln 
von Personendaten 

 
Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen: 

Samtgemeinde Dahlenburg 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Am Markt 17 
21368 Dahlenburg 
Tel.: 05851/86 10 
Fax: 05851/86 40  
samtgemeinde@dahlenburg.de 
 

Kontaktdaten der Datenschutz-
beauftragten: 

Datenschutzbeauftragte der Gemeinden, der Han-
sestadt und des Landkreises Lüneburg  
Auf dem Michaeliskloster 4  
21335 Lüneburg  
Tel.: 04131/26 1756  
Fax: 04131/26 2756  
datenschutz@landkreis-lueneburg.de  
 

Zweck und Rechtsgrundlagen 
der Datenverarbeitung: 

Die Meldebehörde hat nach § 2 Abs. 1 BMG (Bun-
desmeldegesetz) personenbezogene Daten über 
die in ihrem Zuständigkeitsbereich wohnhaften 
Personen (Einwohner) zu registrieren, um deren 
Identität und Wohnungen festzustellen und nach-
weisen zu können. 
Die in den Melderegistern gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten werden von der Meldebehör-
de genutzt, um nach Maßgabe der Vorschriften 
über Melderegisterauskünfte (§§ 44 ff. BMG) und 
Datenübermittlungen (§§ 33 ff. BMG) den berech-
tigten Informationsbedürfnissen sowohl nicht-
öffentlicher Stellen und Privatpersonen als auch öf-
fentlicher Stellen Rechnung zu tragen sowie bei der 
Durchführung von Aufgaben anderer öffentlicher 
Stellen mitzuwirken (§ 2 Abs. 3 BMG). 
Zu bestimmten Anlässen erfolgen regelmäßige Da-
tenübermittlungen (§§ 36, 43 BMG; 1. und 2. Bun-
desdatenübermittlungsverordnung) an andere öf-
fentliche Stellen sowie nach § 42 BMG an öffent-
lich-rechtliche Religionsgesellschaften. Darüber 
hinausgehende, auch regelmäßige Datenübermitt-
lungen erfolgen aufgrund der Bestimmung durch 
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Bundes- oder Landesrecht, in dem die jeweiligen 
zugrunde liegenden Anlässe und Zwecke der Da-
tenübermittlung, die Empfänger und die zu übermit-
telnden Daten benannt werden. 
 

Empfänger/Quellen oder Kate-
gorien von Empfän-
gern/Quellen der personenbe-
zogenen Daten: 

Die Meldebehörde darf an andere öffentliche Stel-
len im Inland (siehe § 2 Bundesdatenschutzge-
setz), öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 
und den Suchdiensten aus dem Melderegister Da-
ten übermitteln oder Daten innerhalb der Verwal-
tungseinheit (Samtgemeinde) weitergeben, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer eigenen oder in der Zustän-
digkeit des Empfängers liegenden Aufgaben erfor-
derlich ist. 
Privatpersonen und nicht-öffentliche Stellen erhal-
ten auf Antrag eine gebührenpflichtige Auskunft 
über einzelne personenbezogene Daten unter der 
Voraussetzung, dass die betroffene Person von der 
Meldebehörde aufgrund der Angaben des Antrag-
stellers eindeutig identifiziert werden kann. Über 
eine Vielzahl nicht namentlich bezeichneter Perso-
nen kann Privatpersonen und nicht-öffentlichen 
Stellen auf Antrag Auskunft über die Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe (z.B. ein bestimmter Geburtsjahr-
gang) und über bestimmte personenbezogene Da-
ten erteilt werden, wenn ein öffentliches Interesse  
festgestellt werden kann. Ausländischen Stellen 
außerhalb der Europäischen Union werden nicht 
öffentlichen Stellen gleichgesetzt. 
Parteien, Wählergruppen und andere Träger von 
Wahlvorschlägen können im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene Meldedaten erhalten. 
Mandatsträger, Presse und Rundfunk dürfen bei Al-
ters- und Ehejubiläen die mit diesem besonderen 
Zweck in unmittelbarem Zusammenhang stehen-
den Daten erhalten. 
Adressbuchverlage dürfen zum Zwecke der Veröf-
fentlichung in gedruckten Adressbüchern lediglich 
einzelne abschließend aufgezählte Daten aller voll-
jährigen Einwohner von der Meldebehörde erhal-
ten. 
Der Wohnungseigentümer/Wohnungsgeber hat ei-
nen Anspruch auf Auskunft über die in seiner Woh-
nung gemeldeten Einwohner, soweit er ein rechtli-
ches Interesse glaubhaft macht. Er kann sich dar-
über hinaus durch Rückfrage bei der Meldebehörde 
davon überzeugen, dass sich die Person, deren 
Einzug er bestätigt hat, bei der Meldebehörde an-
gemeldet hat. 
An öffentliche Stellen in anderen Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union und des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) sowie an Organe und Ein-
richtungen der Europäischen Union und der Euro-
päischen Atomgemeinschaft ist eine Datenüber-
mittlung im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder 
teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts 
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der Europäischen Union fallen, zulässig, soweit 
dies zu Erfüllung der in der Zuständigkeit des Emp-
fängers liegenden öffentlichen Aufgaben erforder-
lich ist. Voraussetzung für die Übermittlung inner-
halb des EWR ist,, dass die EWR-Staaten den In-
halt der Datenschutz-Grundverordnung überneh-
men. 
 

Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten an ein Drittland: 
 

Es findet keine Übermittlung an Drittländer statt.  

Vorgesehene Fristen für die 
Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien:  

Ihre personenbezogenen Daten werden nach der 
Erhebung bei der Samtgemeinde Dahlenburg so 
lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. 
In § 14 BMG sind ausführlich die Löschungsver-
pflichtungen Ihrer personenbezogenen Daten be-
handelt.  
 

Betroffenenrechte:  • Recht auf Auskunft  
(Art. 15 DSGVO)  

• Recht auf Berichtigung oder Löschung  
(Art. 16 & 17 DSGVO)  

• Einschränkung der Verarbeitung  
(Art. 18 DSGVO)  

• Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung  
(Art. 21 DSGVO)  

• Recht auf Datenübertragbarkeit  
(Art. 20 DSGVO)  
 

Widerrufsrecht bei Einwilli-
gung:  

Wenn Sie der Datenerhebung durch den Verant-
wortlichen (siehe „Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen“) mit einer entsprechenden Erklä-
rung eingewilligt haben, können Sie die Einwilli-
gung jederzeit für die Zukunft widerrufen.  
Erfolgt die Verarbeitung der Daten aufgrund eines 
überwiegenden öffentlichen Interesses oder einer 
Rechtsvorschrift können wir dem beantragten Wi-
derruf allerdings nicht nachkommen.  
 

Pflicht zur Bereitstellung der 
Daten:  

Wer eine Wohnung bezieht, ist grundsätzlich ver-
pflichtet, sich innerhalb von zwei Wochen nach 
dem Einzug bei der Meldebehörde anzumelden (§ 
17 Abs. 1 BMG) und die zur ordnungsgemäßen 
Führung des Melderegisters erforderlichen Aus-
künfte zu geben (§ 25 Nr. 1 BMG). Wer aus einer 
Wohnung auszieht und keine neue Wohnung im In-
land bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Auszug abzumelden (§ 17 Abs. 2 BMG) 
und die zur ordnungsgemäßen Führung des Melde-
registers erforderlichen Auskünfte zu geben (§ 25 
Nr. 1 BMG). Wer Einzugsmeldungen nicht, nicht 
richtig oder verspätet abgibt,  sich nicht oder ver-
spätet abmeldet oder seine Mitwirkungspflicht ver-
letzt, handelt ordnungswidrig und kann mit einer 
Geldbuße bis zu 1.000 Euro belegt werden. 
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Zuständige Aufsichtsbehörde:  
 

Landesbeauftragte für den Datenschutz Nieder-
sachsen  
Prinzenstraße 5  
30159 Hannover  
Tel.: 0511/12-4500  
poststelle@lfd.niedersachsen.de  
 

 


